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RS OGH 1976/11/9 4Ob371/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1976

Norm

UWG §9 C1

Rechtssatz

"STEAK-HOUSE", "Grill-Room", "Tea-Room" oder "Snack-Bar" haben, weil sie auch von den einheimischen Bevölkerung

und den Bewohnern der benachbarten Gebiete Deutschlands und der Schweiz unschwer als Hinweis auf einen

Restaurationsbetrieb verstanden werden, nur sehr geringe Unterscheidungskraft.
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